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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1967

Norm

EheG §55 e2

Rechtssatz

Abgesehen davon, daß die Ehe der Parteien, der zwei Kinder entstammen, über drei Jahrzehnte dauert, bedarf die an

einer geistigen Erkrankung leidende Beklagte in besonderem Maße der materiellen Unterstützung und vor allem auch

des psychischen Beistandes des Klägers.
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